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VII. Bauwirtschaft

Vorbemerkung

Methodische Hinweise

Die mit dem 1. Januar 1967 für die Bauwirtscliaft wirksam gewordene 3. Etappe der Industriepreisreform erhöhte das Volumen 
der Bauproduktion. Zur Vergleichbarkeit der Wertangaben wurden deshalb in Tabellen, die eine Entwicklung ausweisen, Neuberech
nungen für alle Jahre vorgenommen.

Die Zuordnung der Baubetriebe erfolgte nach der ab 1968 gültigen Betriebssystematik. Strukturveränderungen wurden auch 
rückwirkend berücksichtigt. Das trifft insbesondere für die volkseigenen Meliorationsbaubetriebe, die Meliorationsgenossenschaften 
und die zwischengenossenschaftlichen Bauorganisationen (nicht Baubrigaden der Landwirtschaft) zu, die dem Wirtschaftsbereich Bau 
zugeordnet worden sind.

Bei den Baueinrichtungen des Verkehrswesens, die zur volkseigenen Bauindustrie zählen, sind ab 1965 strukturelle Veränderungen 
wirksam geworden, die steigernd auf die Anzahl der Berufstätigen und die Bauproduktion (z.B. 1964 etwa 200 Mio Mark) vor allem in 
der Gruppe Baureparaturen für Gebäude und bauliche Anlagen für Verkehr, Bost- und Fernmeldewesen wirkten. Hierbei wurde für 
die Jahre vor 1965 keine Rückrechnung vorgenommen.

Bei dem Ausweis des Bauvolumens nach der verwaltungsmäßigen und regionalen Gliederung ist zu beachten, daß im Jahre 1968 
für einige Betriebe Veränderungen in der Zugehörigkeit zu den zentral- und örtlichgeleiteten Baubetrieben eingetreten sind, die ins
besondere die Ergebnisse der Bezirke Rostock, Schwerin, Neubrandenburg und Magdeburg betreffen.

B auwirtseliaft

Betriebe
Sämtliche Betriebe, deren Haupttätigkeit die Herstellung von Gebäuden und baulichen Anlagen und deren Instandhaltung und 

Instandsetzung ist. Als Betrieb zählt die selbständig bilanzierende Einheit. Hierbei kann es sich um einen räumlich zusammen
hängenden oder um einen aus mehreren örtlich getrennten Betriebsteilen bestehenden Betrieb handeln.

Die Tabellen des Abschnitts Bauwirtschaft beinhalten außer in Tabelle 1 nur noch die Angaben der Betriebe des Wirtschafts
bereichs Bau. In Tabelle 1, Spalte 1, sind auch die Angaben der Bauabteilungen von Betrieben anderer Wirtschaftsbereiche ent
halten, die mit eigenen Arbeitskräften Bauarbeiten ausführen, sofern sie in die Planabrechnung einbezogen sind. Ferner weist die 
Tabelle 1 die landwirtschaftlichen Baubrigaden aus, die nicht Bestandteil des Wirtschaftsbereichs Bau sind.

Produktionsgenossenschaften des Bauhandwerks und private Handwerksbetriebe 
Siehe entsprechende Bemerkungen zu Abschnitt VIII.

Berufstätige, Arbeiter und Angestellte, Selbständig Erwerbstätige und Mithelfendo Familienangehörige;
Durchschnittliches monatliches Arbeitseinkommen

Siehe entsprechende Bemerkungen zu Abschnitt IV. — Der Kreis der Betriebe deckt sich jedoch nur bei Tabelle 2 mit dem Kreis 
der in Abschnitt IV unter Bau ausgewiesenen. In den Tabellen 1 und 9 weicht er bis zum Jahre 1958 ab, da im Abschnitt IV u.a. 
die „Sonstigen Einrichtungen“ und freiberufliche Tätigkeit einbezogen sind.

Berufstätige für die wirtschaftsbereichtypische Leistung
Die an der Bauproduktion des Betriebes beteiligten bzw. für diese notwendigen Beschäftigtengruppen. Dazu zählen nicht Berufs

tätige für Betriebssicherheit, Berufsausbildung und Qualifizierung, industrielle Nebenproduktion, nichtindustrielle Nebenleistungen 
und Arbeiterversorgung sowie Lehrlinge.

Produktionsarbeiter
Produktionsarbeiter (die durch Maschinen- und Handarbeit unmittelbar Bauarbeiten ausführen sowie in der industriellen Neben

produktion des Betriebes tätig sind) und Produktionshilfsarbeiter (die durch Reparaturen, Transporte und sonstige Hilfsleistungen die 
Produktion unterstützen).

Bauproduktion
Die Tabelle 1 weist nur in der ersten Zahlenspalte die gesamte erfaßte Bauproduktion aller Wirtschaftsbereiche aus. Die folgenden 

Zahlenspalten enthalten Angaben des Wirtschaftsbereichs Bau, so daß Betriebe, Berufstätige und Bauproduktion direkt vergleichbar 
sind.

Durch die Einbeziehung von Nachweiskosten, Gleisoberbaumaterial (Schienen, Schwellen, Kleineisenzeug), Fernversorgungs
leitungen aus Stahl und Guß, Gemeinschaftsantennen, Blitzschutzanlagcn, Personenfahrstühlen und Fensterlifts, Baugrundunter
suchungen sowie zum Wohngebäudetyp gehörenden Einbauküchen wurde ab 1963 der Inhalt der Bauproduktion erweitert. Die wesent
lichste Volumenserweiterung tritt hierbei durch die Nachweiskosten ein. Diese Veränderungen sind in allen Tabellen der Bauproduktion 
enthalten.

Nicht in die Bauproduktion einbezogen sind:
Die Herstellung und Montage von Stahlschwerkonstruktionen des Hoch- und Brückenbaus sowie das Herstellen von Stahlbau

elementen, wie Fenster, Türen, Tore, Treppen und Geländer; Montage von Anlagen, die zur technologischen Ausrüstung des zu er
richtenden Werkes gehören, z.B. Montage von Klimaanlagen, Spezialanlagen, Krananlagen, Aufzügen, Industrieöfen (Stahlbau, Arma
turen, Herdwagen, Rohrleitungen), Kesseln für Produktionszwecke, Boilern, Pumpen und dazugehörenden Armaturen (Radiatoren, 
Ivonvektoren und gußeiserne Niederdruckdampfkessel gehen in den Wert der Bauproduktion ein); Kabel; Elektroinstallationen und


